
BAUMPFLANZUNGEN / 

SCHUTZ BESTEHENDER GEHÖLZE

Das Merkblatt über Baumstandorte und unterir-

dische Ver- und Entsorgungsanlagen der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen ist bei den Baumpflanzungen zu

beachten.

Bei der Ausführung der Erdarbeiten oder Bau-

maßnahmen müssen die Richtlinien der DIN

18920 “Schutz von Bäumen, Pflanzenbestän-

den und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-

men“ beachtet werden.

Das DVGW-Regelwerk GW 125 “Baumpflan-

zungen im Bereich unterirdischer Versorgungs-

anlagen“ ist bei der Pflanzung zu beachten.

Die Schutzstreifen der Leitungen sind von

Gehölzpflanzungen freizuhalten bzw. diese

dürfen nur unter Beachtung der Vorgaben der

Ver- und Entsorgungsträger erfolgen. Auch an

den Schutzstreifenrändern dürfen keine tief-

wurzelnden Gehölze angepflanzt werden.

EINHALTUNG GRENZABSTÄNDE

(gemäß saarländisches Nachbarschaftsgesetz)

Bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträu-

chern entlang von Grundstücksgrenzen sind

die Grenzabstände gemäß Saarländischem

Nachbarrechtsgesetz zu beachten.

KLEINKLÄRANLAGE

Bis zur Inbetriebnahme der geplanten Samm-

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG 
(NACH BAUGB IN VERBINDUNG MIT BAUNVO UND PLANZV 1990) TEIL B: TEXTTEIL

FESTSETZUNGEN 
(GEM. § 9 BAUGB I.V.M. § 12 BAUGB UND BAUNVO)

Sonstiges Sondergebiet, Gebiet für großflächigen
Einzelhandel, gem. § 11 Abs. 3 BauNVO
siehe Plan

gem. § 11 Abs. 2 und 3 BauNVO

1. Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche
von maximal 1370 m2,

2. max. 185 Stellplätze,
3. die für den ordnungsgemäßen Betriebsablauf

erforderliche Infrastruktur.

siehe Plan,
hier: Trauf- und Firsthöhe gem. § 16 und 18
BauNVO

Für den Verbrauchermarkt wird eine maximale
Traufhöhe von 4,50 m und eine maximale
Firsthöhe von 8,50 m festgesetzt.

Als unterer Bezugspunkt wird die Oberkante Fer-
tigfußboden bzw. die Höhe 209,35 m über NN
festgesetzt.

Als Traufhöhe wird das Abstandsmaß zwischen
Oberkante Fertigfußboden und dem Schnittpunkt
der Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks
mit der Dachhaut bestimmt. Bei giebelständigen
Gebäuden gilt als obere Begrenzung der Wand
die Verbindungslinie zwischen den Schnittpunk-
ten der Dachhaut mit den Seitenwänden.

Die Firsthöhe als oberer Bezugspunkt ist als ober-
ste Dachbegrenzungskante klar defininiert.

gem. § 19 Abs. 1 BauNVO
siehe Plan
0,8 im gesamten SO

Bei der Berechnung der Grundflächenzahl ist die
Gesamtgröße des Planungsgebietes, mit Aus-
nahme der festgesetzten öffentlichen Verkehrs-
flächen, in Ansatz zu bringen.

siehe Plan
abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4
BauNVO
Die Gebäudelänge des Verbrauchermarktes be-
trägt mehr als 50 Meter.

siehe Plan
hier: Baugrenzen gem. § 23 BauNVO

Der Verbrauchermarkt wurde an dem hierfür im
Plan vorgesehenen und durch Baugrenzen ge-
kennzeichneten Standort errichtet. Innerhalb so-
wie außerhalb der überbaubaren Flächen sind Zu-
fahrten, Stellplätze sowie Nebenanlagen, die zur
Aufrechterhaltung der Einzelhandelsnutzung not-
wendig sind, zulässig. Hierzu zählen auch Stand-
plätze für Wertstoff- und Abfallbehälter und Fahr-
radstellplätze.

siehe Plan
hier: Hauptfirstrichtung

siehe Plan
in Anwendung des § 12 Abs. 6 BauNVO
Stellplätze und deren Zufahrten sind auf den hier-
für festgesetzten Flächen sowie innerhalb der
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Auf
der im Plan gekennzeichneten Fläche werden
maximal 185 Stellplätze errichtet.

siehe Plan
Die Verkehrsanbindung des Verbrauchermarktes
erfolgt über die Trierer Straße (B 407). Diese wird
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Ver-
kehrsfläche festgesetzt. Der Einmündungsbereich
der Straße “Im Niederborn“ in die Trierer Straße
wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernom-
men und ebenfalls als öffentliche Verkehrsfläche
festgesetzt.

An der im Plan gekennzeichneten Stelle wurde
eine Ein- und Ausfahrt des Kundenparkplatzes
sowie für die Anlieferung gebaut.

Im Bereich der Ein- und Ausfahrt wurde eine Links-
abbiegespur angelegt. Die Linksabbiegespur sowie
die Linksabbiegespur im Einmündungsbereich der
Straße “Im Niederborn“ in die Trierer Straße wurden
nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.

siehe Plan
hier: Mischwasserkanal DN 300
Der das Plangebiet querende Mischwasserkanal

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Baugebiet SO

1.1.1 Beschreibung des Vorhabens

Zulässige Nutzungen

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Höhe baulicher Anlagen

2.2 Grundflächenzahl (GRZ)

3. BAUWEISE
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

6. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND IHRE
ZUFAHRTEN
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

7. VERKEHRSFLÄCHEN SOWIE ANSCHLUSS
ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRS-
FLÄCHEN
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

8. FÜHRUNG VON VERSORGUNGS-
ANLAGEN UND -LEITUNGEN
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB festgesetzt. 

hier: Wasserleitung 666 DN 100
Die südlich der Trierer Straße verlaufende Was-
serleitung 666 DN 100 wird gem. § 9 Abs. 1 Nr.
13 BauGB festgesetzt (vgl. Planzeichnung).

M 1:
Alle Stellplätze, Zufahrten und Hofflächen sind
zum Schutz des Grundwassers vor schädlichen
Stoffeinträgen wasserundurchlässig zu befesti-
gen.

siehe Plan
Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger
gemäß Planzeich-nung (1,00 m beiderseits des
Mischwasserkanals sowie beiderseits der Was-
serleitung).

siehe Plan
P 1:
Stellplatzbegrünung: Alle Stellplätze sind intensiv
zu begrünen. Für je 8 Stellplätze ist ein hoch-
stämmiger, heimischer Laubbaum zu pflanzen
und zu unterhalten.

P 2:
Die im Plan mit P2 gekennzeichneten Flächen
sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB dicht mit
einheimischen, standortgerechten Gehölzen zu
begrünen. Die Gehölze sind flächendeckend im
Raster 1,50 m x 1,50 m anzulegen, wobei je an-
gefangene 10 m mindestens ein standortgerech-
ter Hochstamm in den Pflanzstreifen zu integrie-
ren ist. Auf den Grünflächen zwischen der B 407
und dem Gebäude bzw. der Stellplatzfläche sind
ausschließlich niedrigwüchsige Gehölze anzu-
pflanzen. Im Bereich der durch Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht gekennzeichneten Schutzstreifen
der vorhanden Ver- und Entsorgungsleitungen
ist zur Vermeidung von Leitungsschäden ledig-
lich ein Landschaftsrasen (RSM 7.1.2 Land-
schafsrasen - Standard mit Kräutern) einzusäen.
Gehölzpflanzungen dürfen nur unter Berücksich-
tigung der Vorgaben der Ver- und Entsorgungs-
träger erfolgen. Im Norden ist eine fußläufige
Anbindung der Trierer Straße an die Fläche für
Stellplätze und ihre Zufahrten zulässig.

P 3:
Alle nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die
nicht für Zufahrten, Umfahrten, Stellplätze und
Nebenanlagen benötigt werden, sind gärtnerisch
anzulegen, wobei mindestens alle 200 m2 ein
einheimischer Laubbaumhochstamm oder 3 ein-
heimische Sträucher in Gruppen anzupflanzen
sind.

P4:
Zur optimalen Entfaltung der Funktionalität der
Gehölzstrukturen sind zur Anpflanzung nur ein-
heimische und standortgerechte Arten zu ver-
wenden. Die folgende Artenliste stellt eine Aus-
wahl der zu pflanzenden Arten dar:

Pflanzliste Stellplatzeingrünung:

Berg-Ahorn Spitz-Ahorn
Gemeine Esche Platane
Stieleiche Winter-Linde
Sommer-Linde Hasel
Blutroter Hartriegel Weißdorn
Hunds-Rose Eberesche

Pflanzliste: Eingrünung der Flächen gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sowie der sonstigen 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen

Berg-Ahorn Spitz-Ahorn
Feld-Ahorn Stiel-Eiche
Trauben-Eiche Hainbuche
Sommerlinde Winterlinde
Gemeine Esche Hasel
Schlehe Weißdorn
Liguster Hartriegel
Schwarzer HolunderHunds-Rose
Eberesche Hänge-Birke

Pflanzqualität:

Hochstämme ( 3 xv., StU 12-14 cm)
Strauchgehölze (2 xv., 100-125 cm)

Erfolgten Anpflanzungen unterliegen der Bin-
dung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.

9. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICK-
LUNG VON BODEN, NATUR UND LAND-
SCHAFT
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
i.V.m. § 1 a BauGB

10.DIE MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGS-
RECHTEN ZUGUNSTEN EINES 
ERSCHLIESSUNGSTRÄGERS ZU 
BELASTENDEN FLÄCHEN
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

11.FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS.7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 11 ABS. 3 BAUNVO)

TH 4,50 m /FH 8,50 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, 
HIER: TRAUFHÖHE UND FIRSTHÖHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18  BAUNVO)

GRZ 0,8 GRUNDFLÄCHENZAHL 
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS.3 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB)

HIER: HAUPTFIRSTRICHTUNG

FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND IHRE
ZUFAHRTEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE 
(§ 9 ABS.1 NR.11 BAUGB)

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

EINFAHRTBEREICH
(§ 9 ABS.1 NR.11 BAUGB)

HAUPTABWASSERLEITUNG
(§ 9 ABS.1 NR.11 BAUGB)

HIER: MISCHWASSERKANAL DN 300 UND
WASSERLEITUNG 666 DN 100

MIT GEH-,FAHR-, LEITUNGSRECHTEN ZU
BELASTENDE FLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1  NR. 21 UND 6 BAUGB)

FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, 
STRÄUCHER UND SONSTIGEN BEPFLANZUN-
GEN
(§ 9 ABS. 1 NR.25A BAUGB)

FLURSTÜCKSGRENZEN (BESTAND)

GRENZE DES RECHTSKRÄFTIGEN BEBAU-
UNGSPLANS “IN DEM RENTRIESCH“

St

N

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat am
25.06.2002 die Aufstellung des Bebauungs-
planes “Änderung und Erweiterung In dem
Rentriesch“ sowie die Änderung des Bebau-
ungsplans “In dem Rentriesch“ beschlossen
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss wurde am 14.08.2002 ortsüb-
lich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Perl, den __.__.____        Der Bürgermeister

• Die frühzeitige Beteiligung der Bürger wurde
am 27.08.2002 in Form einer öffentlichen
Bürgerversammlung im Sitzungssaal des
Rathauses Perl durchgeführt (§ 3 Abs. 1
BauGB). Sie wurde am 22.08.2002 ortsüb-
lich bekanntgemacht.

• Der Gemeinderat hat am 14.08.2002 den
Entwurf gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung (§ 3 Abs. 2 BauGB) sowie die parallele
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 1 BauGB) des Bebauungsplanes
“Änderung und Erweiterung In dem Ren-
triesch“ und der Änderung des Bebauungs-
planes “In dem Rentriesch“ beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der
Änderung, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), hat
in der Zeit vom 20.09.2002 bis einschließ-
lich 21.10.2002 öffentlich ausgelegen (§ 3
Abs. 2 BauGB).

Ort und Dauer der Auslegung wurden mit
dem Hinweis, dass Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich
oder zur Niederschrift vorgebracht werden
können, am 12.09.2002 ortsüblich bekannt-
gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Feststellung der UVP-Pflicht gem. § 3 a
des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Än-
derungsrichtlinie vom 27.01.2001 ergab,
dass keine UVP erforderlich ist. Dies ergab
die nach der Richtlinie durchgeführte Vor-
prüfung des allgemeinen Einzelfalls der
UVP-Pflicht.

• Die betroffenen Behörden, Stellen und die
Träger öffentlicher Belange sowie die Nach-
bargemeinden wurden gem. § 4 Abs. 1 und
2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB parallel zur
öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom
10.09.2002 an der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes “Änderung und Erweiterung In
dem Rentriesch“ sowie der Änderung des
Bebauungsplans “In dem Rentriesch“ betei-
ligt.

Im Anschreiben wurde auf die parallel statt-
findende Auslegung hingewiesen. Die vorge-
brachten Anregungen wurden vom Gemein-
derat am 28.10.2002 geprüft und in die
Abwägung eingestellt.

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anre-
gungen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3
Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am 28.10.2002 den
Bebauungsplan “Änderung und Erweiterung
In dem Rentriesch“ sowie die Änderung des
Bebauungsplanes “In dem Rentriesch“ als
Satzung beschlossen (§ 10 BauGB). Der Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Textteil (Teil B).

Perl, den __.__.____       Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am
................ aufgehoben

Perl, den __.__.____        Der Bürgermeister

• Der Gemeinderat hat am ........... die Ände-
rung des Bebauungsplanes “Änderung und
Erweiterung In dem Rentriesch“ sowie die
Änderung des Bebauungsplans “In dem
Rentriesch“ beschlossen sowie den Entwurf
der Änderung gebilligt und die erneute öf-
fentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) so-
wie die parallele Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) des
Bebauungsplanes “Änderung und Erweite-
rung In dem Rentriesch“ und der Änderung
des Bebauungsplanes “In dem Rentriesch“
beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der
Änderung, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), hat
in der Zeit vom .......... bis einschließlich
............ erneut öffentlich ausgelegen (§ 3
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung sowie Anga-
ben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, wurden mit
dem Hinweis, dass Stellungnahmen während
der Auslegungsfrist abgegeben werden kön-
nen und dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
unberücksichtigt bleiben können, am ..........
ortsüblich bekanntgemacht (§ 3 Abs. 2
BauGB).

• Die betroffenen Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie die Nach-
bargemeinden wurden gem. § 4 Abs. 2
BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB parallel zur
öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom
........... an dem Bebauungsplan  beteiligt. Im
Anschreiben wurde auf die parallel stattfin-
dende Auslegung hingewiesen. 

• Die vorgebrachten Anregungen wurden vom
Gemeinderat am ......... geprüft und in die
Abwägung eingestellt. Das Ergebnis wurde
denjenigen, die Anregungen vorgebracht
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.2006 den
Bebauungsplan als Satzung beschlossen
(§ 10 BauGB). Der Bebauungsplanes be-
steht aus der Planzeichnung (Teil A), dem
Textteil (Teil B) sowie der Begründung und
der zusammenfassenden Erklärung nach §
10 Abs. 4 BauGB.

• Der Satzungsbeschluss wurde am
................ aufgehoben

Perl, den __.__.____        Der Bürgermeister

• Der Gemeinderat hat am ........... die Ände-
rung des Bebauungsplanes “Änderung und
Erweiterung In dem Rentriesch“ sowie die
Änderung des Bebauungsplans “In dem
Rentriesch“ beschlossen sowie den Entwurf
der Änderung gebilligt und die erneute öf-
fentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) so-
wie die parallele Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) des
Bebauungsplanes “Änderung und Erweite-
rung In dem Rentriesch“ und der Änderung
des Bebauungsplanes “In dem Rentriesch“
beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der
Änderung, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), hat
in der Zeit vom .......... bis einschließlich
............ erneut öffentlich ausgelegen (§ 3
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung sowie Anga-
ben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, wurden mit
dem Hinweis, dass Stellungnahmen während
der Auslegungsfrist abgegeben werden kön-
nen und dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
unberücksichtigt bleiben können, am ..........
ortsüblich bekanntgemacht (§ 3 Abs. 2
BauGB).

• Die betroffenen Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie die Nach-
bargemeinden wurden gem. § 4 Abs. 2
BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB parallel zur
öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom
........... an dem Bebauungsplan  beteiligt. Im
Anschreiben wurde auf die parallel stattfin-
dende Auslegung hingewiesen. 

• Die vorgebrachten Anregungen wurden vom
Gemeinderat am ......... geprüft und in die
Abwägung eingestellt. Das Ergebnis wurde
denjenigen, die Anregungen vorgebracht
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.2006 den
Bebauungsplan als Satzung beschlossen
(§ 10 BauGB). Der Bebauungsplanes be-
steht aus der Planzeichnung (Teil A), dem
Textteil (Teil B) sowie der Begründung und
der zusammenfassenden Erklärung nach §
10 Abs. 4 BauGB.

• Der Bebauungsplan sowie die Änderung des
Bebauungsplanes wird hiermit als Satzung
ausgefertigt.

Perl, den __.__.____        Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde gem. § 10
BauGB am .......... ortsüblich bekanntge-
macht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan “Änderung und Erweiterung In dem
Rentriesch“ sowie die Änderung des Bebau-
ungsplanes “In dem Rentriesch“, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Textteil (Teil B), in Kraft (§ 10 Abs. 3
BauGB).

Perl, den __.__.____        Der Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

Für die Verfahrensdurchführung und die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes sowie der Än-
derung des Bebauungsplanes  gelten u.a. fol-
gende Gesetze und Verordnungen:

Bund:

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18. August
1997 (BGBI. I S. 2081, 2102) zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes zur Beschleuni-
gung von Planungsverfahren für Infrastruktur-
vorhaben vom 09. Dezember 2006 (BGBl. I S.
2833) 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316)

• Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von
Investitionen und der Ausweisung und Bereit-
stellung von Wohnbauland (Investitionserleich-
terungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.
April 1993 (BGBl. I S. 466)

•Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58)

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. August 2002
(BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtli-
nie des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über die Umwelthaftung zur Vermeidung
und Sanierung von Umweltschäden vom 10.
Mai 2007 (BGBl. I S. 666)

• Gesetz über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
März 2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes vom
08. April 2008 (BGBl. I S. 686) 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz –
BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. September 2002 (BGBl. I S.
3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes zur Reduzierung und Beschleuni-
gung von immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren vom 23. Oktober 2007
(BGBl. I S. 2470)

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenver-
änderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG)
vom 17. März 1998, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 09. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3214)

• Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) Vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S.
1554) zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S.
3758)

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S.1757, 2797), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur
Reduzierung und Beschleunigung von immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen, Richtlinie
92/43/EWG des Rates, vom 21. Mai 1992
(ABL. EG Nr. L 206 vom 22.7.1992, S.7),
geändert durch die Beitrittsakte von 1994 und
durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober
1997 (Abl. EG Nr. L 305 vom 8.11.1997, S. 42)

• Bundesfernstraßengesetz in der Neufassung
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007
(BGBl. I, S. 1206)

• Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S.
1690), zuletzt geändert durch Zweites Gesetz
zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbe-
sondere in der mittelständigen Wirtschaft vom
7. September 2007

Land:

• Saarländisches Landesplanungsgesetz
(SLPG), Gesetz Nr. 1502 vom 12. Juni 2002
(zuletzt geändert durch das Gesetz Nr. 1621
zur Änderung des Saarländischen Landespla-
nungsgesetzes und anderer Rechtvorschriften
vom 16. Mai 2007, Amtsblatt des Saarlandes
S. 1390)

• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes S. 682)
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
Nr. 1647 vom 14. Mai 2008 (Amtsblatt des
Saarlandes S. 1346)

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im
Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz
SNG), Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1592 zur
Neuordnung des Saarländischen Naturschutz-
rechts vom 05. April 2006 (Amtsblatt des
Saarlandes, S. 726)

• Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli
2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 1994) zu-
letzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 des Ge-
setzes zur Regelung des Zugangs zu Um-
weltinformationen vom 12. September 2007
(Amtsblatt des Saarlandes, S. 2026)

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SD-
SchG), Artikel 1 des Gesetzes zur Neuord-
nung des saarländischen Denkmalrechts vom
19. Mai 2004 (Amtsblatt des Saarlandes S.
1498) 

• Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Ge-
setzes Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarlän-
dischen  Bauordnungs- und Bauberufsrechts
vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt des Saar-
landes S. 822), zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes Nr. 1639 vom 21. November
2007 (Amtsblatt des Saarlandes 2008, S.
278)

• Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom 28.
Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S.
210), zuletzt geändert durch das Gesetz vom
18. Juli 2004 (Amtsblatt des Saarlandes S.
822)

• ß Saarländisches Gesetz zur Ausführung des
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)-
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20.
März 2002 (Amtsblatt des Saarlandes, S.
990) 

• Saarländisches Straßengesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
1977 (Amtsblatt des Saarlandes S. 969), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 15. Fe-
bruar 2006 (Amtsblatt des Saarlandes S. 474,
530).

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Saarland (SaarIUVPG) vom 30. Okto-
ber 2002 (Amtblatt des Saarlandes, S.2494),
zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 2 des
Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Um-
weltinformationen vom 12. September 2007
(Amtsblatt des Saarlandes, S. 2026)

HINWEISE
lerkläranlage muss das anfallende Schmutz-

wasser des Marktes in einer mechanischen

Kleinkläranlage nach DIN 4261 vorbehandelt

werden.

BODENDENKMÄLER

Die Planungsfläche reicht bis zu 80m an ein

römisches Gräberfeld heran. Es besteht daher

die Möglichkeit, dass sich auch im Plangebiet

Bodendenkmäler befinden. Es wird daher auf

die Pflicht zur Einhaltung des Gesetzes zum

Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler im

Saarland (Saarländisches Denkmalschutzge-

setz - SDschG) hingewiesen, insbesondere

§12 SDSchG. Bei Bodenfunden besteht Anzei-

gepflicht gem. § 12 (1) Saarländischem Denk-

malschutzgesetz. Das Landesdenkmalamt ist

spätestens 2 Wochen vor Beginn von Erdar-

beiten über der Terminierung zu informieren

KAMPFMITTEL

Das Vorkommen von Fundmunition ist im Plan-

gebiet nicht zu erwarten, das Vorhandensein

von Kampfmitteln kann hingegen nicht gänz-

lich ausgeschlossen werden, da nicht alle

Kampfhand-lungen in Form von Luftbildern

über den gesamten Zeitraum des II. Weltkrie-

ges dokumentiert sind. Hierzu zählen z.B.

auch vergrabene Kampmittel.

Für den Verbrauchermarkt ist ein Satteldach mit einer
Dachneigung von 18-23° zulässig.

FESTSETZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 85 ABS. 4 LBO
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Die Bestätigung der Übereinstimmung des Auszuges aus der Katasterkarte mit
dem Liegenschaftskataster liegt im Original vor.

MASZSTAB
1 : 500 IM ORIGINAL       DIN A 0
1:1000 VERKLEINERUNG DIN A2
VERKLEINERUNG DIN A 3 o.Mst.

GEMEINDE PERL
BEBAUUNGSPLAN

“ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG IN DEM RENTIESCH“
UND ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS “IN DEM RENTRIESCH“

-SATZUNG -

Ingenieurgesellschaft für angewandte Raum-, Grün-, Umwelt- und Stadtplanung mbH, 
Am Homburg 3, 66123 Saarbrücken, Tel. 0681 38916-60, Fax: 0681 38916-70, info@argusconcept.com

PLANGRÖSSE
DIN A 0

PROJEKTBEZEICHNUNG
PRL-ÄND-ALD-8-076

PLANNUMMER
PRL-ÄND-ALD PLAN 2

BEARBEITUNG
DIPL.-ING. M. BIEG

BEARBEITUNGSSTAND
23. MÄRZ 2009

- LAGE DES PLANGEBIETES -
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs siehe Plan

FESTSETZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB
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